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Parlamentarischer Vorstoss 

Vorstoss-Nr.: 153-2018 
Vorstossart: Interpellation 
Richtlinienmotion: ☐ 
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Weitere Unterschriften: 0 

Dringlichkeit verlangt: Nein 
Dringlichkeit gewährt:     

RRB-Nr.:  vom  
Direktion: Polizei- und Militärdirektion  
Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Zu hohe Strassenverkehrsgebühren: Situation im Kanton Bern 

Die Preisüberwachung – die dem Eidgenössischen Departement für Wirtschaft, Bildung und For-
schung (WBF) unterstellt ist – hat in drei Studien im Abstand von jeweils vier Jahren (2010, 2014 
und 2018) die Gebühren der Strassenverkehrsämter der Schweiz untersucht.  

Die Analyse der Preisüberwachung bezieht sich namentlich auf die Gesamtrechnung von vier 
Leistungsarten: Lernfahrausweise, Führerausweise, Fahrzeugprüfungen und Fahrzeugausweise. 
Die Gesamtsumme der Gebühren wird ausserdem aufgrund von drei Autoerwerbsarten darge-
stellt: «Neuwagen», «Gebrauchtwagen» und «geleaste Wagen». 

Und schliesslich wird als interessantester Aspekt der Preisüberwachungsstudie für alle Kantone 
ein «Gebührenfinanzierungsindex» erstellt. Dieser Index bestimmt für jeden Kanton das Verhält-
nis zwischen den in Rechnung gestellten Gebühren und den Gesamtkosten der von den Stras-
senverkehrsämtern erbrachten Leistungen. 

Was die vom Strassenverkehrsamt in Rechnung gestellten Gebühren betrifft, steht der Kanton 
Bern im interkantonalen Vergleich relativ gut da. 

Bei den Neuwagen bezahlen die bernischen Halterinnen und Halter in der berücksichtigten Peri-
ode insgesamt 1440 Franken Gebühren gegenüber dem nationalen Durchschnitt von 1501 Fran-
ken (Rang 18 von 26). Diese und die meisten folgenden Beträge beziehen sich auf das Jahr 
2015. 

Bei den Gebrauchtwagen liegen die durchschnittlichen Gesamtgebühren bei 2100 Franken ge-
genüber dem nationalen Durchschnitt von 2205 Franken (auch hier Rang 18 von 26). 
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Bei den geleasten Fahrzeugen liegen die durchschnittlichen Gesamtgebühren im Kanton Bern 
bei 975 Franken gegenüber dem nationalen Durchschnitt von 1054 Franken (Rang 17 von 26). 

Die vom Strassenverkehrsamt des Kantons Bern in Rechnung gestellten Gebühren schneiden im 
interkantonalen Vergleich somit sehr gut ab. 

Die Preisüberwachungsstudie weist jedoch darauf hin, dass das Strassenverkehrsamt des Kan-
tons Bern einen Gebührenfinanzierungsindex (Verhältnis zwischen den erhobenen Gebühren 
und den Kosten der erbrachten Leistungen) von 133 Prozent aufweist, dies gegenüber dem nati-
onalen Durchschnitt von 123 Prozent (Rang 8 zusammen mit AR). 

Diese Zahlen zeigen deutlich, dass das Strassenverkehrsamt unseres Kantons extrem gut ver-
waltet wird, da es Gebühren in Rechnung stellt, die tiefer sind als in den meisten Kantonen, und 
dennoch einen Gewinn realisiert, der wahrscheinlich zu einem grossen Teil den Kantonsfinanzen 
zugutekommt. 

Gemäss Preisüberwacher «besagt das Kostendeckungsprinzip, dass der Gesamtertrag aus Ge-
bühren die Gesamtkosten des betreffenden Verwaltungszweiges nicht (oder nur geringfügig) 
übersteigen darf». 

Angesichts dieser Forderung, die sich aus dem Kausalitätsprinzip ableitet, erhebt der Kanton 
Bern bei den Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughaltern zu hohe Gebühren. 

Der Preisüberwacher kommt zum Schluss, dass sich «Gebührensenkungen bei den Strassen-
verkehrsamtsgebühren stärker denn je aufdrängen». 

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten: 

1. Wie schätzt der Regierungsrat die Preisüberwachungsstudie «Gebührenvergleich Strassen-
verkehrsämter 2018» ein? 

2. Welche allfälligen Kritiken hat der Regierungsrat in Bezug auf diese Studie? 

3. Ist der Regierungsrat der Auffassung, dass die Preisüberwachung alle Kosten berücksichtigt 
hat, die dem Strassenverkehrsamt des Kantons Bern durch seine Dienstleistungen entste-
hen? 

4. Hat der Regierungsrat aufgrund der Preisüberwachungsstudie vor, die Gebühren, die das 
kantonalbernische Strassenverkehrsamt bei den Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughaltern 
erhebt, zu senken? 

Verteiler 
 Grosser Rat 


